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RS OGH 2004/10/12 1Ob42/04i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.2004

Norm

EKHG §11 B1

EKHG §11 B2

Rechtssatz

Das grobe Verschulden desjenigen, der es unterlassen hat, für die eheste Entfernung seines verkehrsbehindernd zum

Stillstand gekommenen Autobusses von der Fahrbahn zu sorgen, und dadurch gegen seine Verp6ichtung nach § 89a

StVO verstoßen hat, überwiegt die (gewöhnliche) Betriebsgefahr des abgeschleppten Fahrzeugs, das infolge

Bolzenbruches auf das schleppende Fahrzeug auffuhr (Versagen der Verrichtungen).
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